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Nr. 4:  Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. vom 08.01.2024 

Sehr geehrtes Planungsteam, 
der BUND bedankt sich für die Zusendung der Unterlagen 
und nimmt wie folgt Stellung: 
eine vorausschauende Stadtplanung ist ein Gewinn für alle 
Einwohner*innen des Kreises. Aus städteplanerischer Sicht 
gibt es daher zwei Gründe, die bestehende Planung noch 
einmal zu reflektieren, inne zu halten und ggf. umzuplanen: 
a)  Wohnraum in attraktiver Lage an der Wasserstraße er-

möglichen 
b) Sanierung und Nutzung des Kreissparkassengebäudes 
durch die Kreisverwaltung, um dadurch Kosten und Ressour-
cen zu sparen 

  

Ad a) 
Nimmt man die Erhaltungssatzung der Stadt Ratzeburg aus 
dem Jahre 1989 ernst, dürfte das Gelände nicht für eine Er-
weiterung des Kreishauses genutzt werden, sondern müsste 
Wohnzwecken zugeführt werden, denn der wirksame Flä-
chennutzungsplan stellt innerhalb des Plangebietes ein 
Mischgebiet dar. Prokom konstatiert denn auch: 
Der hier behandelte Geltungsbereich befindet sich innerhalb 
der Erhaltungssatzung der Stadt Ratzeburg aus dem Jahre 
1989. Im Geltungsbereich dieser Satzung befindet sich die 
gesamte Stadtinsel einschließlich der Dämme und deren An-
bindungsbereiche (Brückenköpfe) an die Vorstadt bzw. St. 
Georgsberg. Das von der Satzung betroffene Gebiet soll an-
gesichts der städtebaulichen Eigenart, die das Gebiet auf-
grund seiner städtebaulichen Gestaltung aufweist, erhalten 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  zur Kenntnis 
nehmen 



Bebauungsplan Nr. 3.2 (2. Änderung) „Kreisverwaltung - östl. Wasserstr. nördl. Schulstr.“ der Stadt Ratzeburg PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH 

Stand: 05.04.2024 11 

Inhalt der Stellungnahme und vorgebrachte Argumente  
(Bedenken / Anregungen / Hinweise)  Ergebnis der Prüfung Behandlung  

im Verfahren 

werden. Neben der städtebaulichen Gestaltung soll durch die 
Satzung auch die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung 
innerhalb des Geltungsbereiches der Satzung erhalten blei-
ben. Daher bedürfen Abbrüche, Änderungen oder Nutzungs-
änderung der baulichen Anlagen innerhalb des Geltungsbe-
reichs der Satzung einer Genehmigung seitens der Stadt 
Ratzeburg. 

Der zum Abbruch freigegebene Gebäudekomplex hat ur-
sprünglich Wohnzwecken gedient. Der Standort wäre mit Si-
cherheit auch noch heute für eine Wohnbebauung attraktiv, 
denn er befindet sich in einer eher ruhigen Nebenstraße. In 
den Prokom-Planungsunterlagen wird konzediert: 
Zwar liegt im Falle des Kreishauses planungsrechtlich kein 
Gewerbe- oder gar Industriegebiet vor, würdigt man jedoch 
die tatsächlich vorhandenen örtlichen Verhältnisse, so zeigt 
sich, dass im näheren Umfeld des Kreishauses lediglich öf-
fentliche Einrichtungen (Kreishaus, Gesundheitsamt, Amts-
gericht, ehem. Katasteramt jetzt Polizeinutzung) und kei-
nesfalls Wohnnutzungen vorzufinden sind. Aus diesem 
Grund sind für die Beurteilung der Zulässigkeit einer Verrin-
gerung der Abstandsflächentiefen auch lediglich gesunde 
Arbeitsverhältnisse heranzuziehen. 
Auch wenn es in dieser Passage um Ausnahmen für Ab-
standsregelungen für ein Bürogebäude geht, ist hieraus doch 
ersichtlich, dass eine Durchmischung der städtischen Struk-
turen im Sinne der o.g. Erhaltungssatzung angemessen 
wäre. Schließlich geht es darum, die Kreisstadt in ihrer Ei-
genart zu bewahren. Außerdem bietet sich eine riesige 
Chance: Durch eine Umplanung könnte eine für die Stadt 
Ratzeburg fatale Situation mit einer brachliegenden Großim-

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im weiteren 
Verfahren erfolgt eine Prüfung des Sachverhalts. Werden 
die Unterlagen nach der vorangegangenen Prüfung ange-
passt, kann dies ggf. zu einer erneuten Beteiligung der Be-
hörden und Träger öffentlicher Belange sowie ggf. der Öf-
fentlichkeit führen.  

zur Kenntnis 
nehmen 
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mobilie im Zentrum der Stadt auf eine gute Weise gelöst wer-
den. Entgegen den Planungen des Investors (Abbruch und 
Neubau) lassen sich die ursprünglichen Vorhaben aus finan-
ziellen Gründen nicht mehr realisieren. 

Ad B) 
Die Vorarbeiten für die Planung des Kreishauses wären nicht 
vergebens, denn sie ließen sich auf eine Planung für ein 
Wohngebäude übertragen. Es gibt einen Bedarf an Wohn-
raum auf der Insel. Bei den z.Z. ruhenden Planungen zum 
Abriss und Neubau des Kreissparkassengebäudes hatte 
man für die dort geplanten Wohnungen solvente junggeblie-
bene Senior*innen als Zielgruppe avisiert. Die ruhigere Lage1 
an der Wasserstraße ist für Wohnzwecke sicher geeigneter 
als der durch Straßenverkehr stärker belastete Standort am 
Marktplatz. Die dort geplanten Wohnungen sollten ursprüng-
lich den Abbruch und Neubau mitfinanzieren.  
In den Prokom-Planungsunterlagen steht: 
Trotz aller Gunstfaktoren eines Standortes auf der Altstadtin-
sel in Ratzeburg z.B. durch eine gute Erreichbarkeit, bringt 
die Lage auch Herausforderungen mit sich. So ist der Platz 
durch die Insellage begrenzt. Verschiedenste Nutzungsan-
sprüche wie beispielsweise öffentliche Einrichtungen, Einzel-
handel, Dienstleistungen, Kultureinrichtungen, Freiräume 
oder Wohnen treten in eine Konkurrenz zueinander um den 
begrenzten Raum. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Stadtvertretung der Stadt Ratzeburg hat sich dazu ent-
schieden die bestehenden Verwaltungsstrukturen des Krei-
ses an der Barlachstraße zu stärken und dafür den vorlie-
genden Bebauungsplan aufzustellen. Die Vorzüge des Stan-
dortes sind, neben der verkehrsgünstigen Lage, vor allem in 
den Synergien zu sehen, die durch eine Bündelung mög-
lichst vieler Verwaltungsleistungen an einem Standort ent-
stehen. Ineffizientes Verwaltungshandeln, durch über das 
ganze Stadtgebiet verteilte Zweitstandorte, kann somit redu-
ziert werden. Der Austausch innerhalb der verschiedenen 
Bereich der Kreisverwaltung wird gefördert. Auch für die Be-
völkerung besteht damit eine zentrale Anlaufstelle für viele 
Anliegen. Damit wird aktiv das Ziel der Kreisverwaltung ge-
stützt ein attraktiver Dienstleister mit effizienten Strukturen 
zu werden, um auch den künftigen und stetig zunehmenden 
Herausforderungen Rechnung zu tragen. Gleichermaßen 
kann sich die Kreisverwaltung mit dem Neubau des Kreis-
hauses als attraktiver Arbeitgeber auch für die Zukunft prä-
sentieren und somit dem Fachkräftemangel entgegen wir-
ken. Zudem ist festzuhalten, dass durch eine Sicherung und 
Erweiterung der Kreisverwaltung am bestehenden Standort 
auch die Altstadtinsel von Ratzeburg insgesamt als Dienst-
leistungs- und Verwaltungszentrum gefestigt wird.   

zur Kenntnis 
nehmen  
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1Schaut man sich das Lärmschutzgutachten näher an, er-
scheint es erstaunlich, dass mit einer Formel gearbeitet wird, 
die in der Schulstraße von einer Belastung von 100 Lastern 
und in der Wasserstraße von 5 ausgeht, denn LKW dürfen 
die Altstadtinsel nur über die Herrenstraße queren:  
2.3 Bemessungsverkehrsstärke DTV, DTVSV  
Die Analyse-Verkehrszahlen des 8-stündigen Erhebungs-
zeitraumes im Zuge des westlichen Streckenabschnittes der 
Schulstraße werden entsprechend dem Handbuch für von 
die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, HBS 
2001/2009 [2] auf die durchschnittliche Tagesverkehrsstärke 
(DTV) aller Tage des Jahres umgerechnet (siehe Tabelle 
2.1). Demnach beträgt die Verkehrsstärke des Straßenquer-
schnittes im Zuge der westlichen Schulstraße im DTV 13.800 
Kfz/24h mit einem Anteil von 100 Lkw/24h. Der Umrech-
nungsfaktor vom 8-stündigen Erhebungszeitraum auf den 
DTV ergibt sich somit als Übertragung auf die weiteren Stre-
ckenabschnitte zu 1,793 für den Kfz-Verkehr und zu 1,449 
für den Schwerverkehr. 
(Anmerkung: Da die Fußzeile abwägungsrelevante Inhalte enthält, 
wird der Inhalt ebenfalls in der Abwägungstabelle aufgeführt.) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Gleichwohl wir 
klargestellt, dass die Berechnungen auf einer realen Erhe-
bung basieren. Zudem ist die Wasserstraße für den Anlieger-
verkehr von Lkws freigeben.  

zur Kenntnis 
nehmen / klar 
stellen 

Der BUND möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass 
man mit dem Kreissparkassengebäude ein Bürogebäude in 
großer Nähe zum geplanten Neubau hat, welches keine Re-
duzierung der Abstandsflächen auf 0,2 H (mind. 3,0m) nötig 
machen würde (im Sinne der Landesbauordnung des Lan-
des Schleswig-Holstein nach § 6 Abs. 5 LBO S-H), da ja alle 
Voraussetzungen für eine Nutzung als Bürogebäude vorhan-
den sind. Allein die nötige Abstandsreduzierung ist ein Indiz 
dafür, dass das geplante Bürogebäude an der Wasserstraße 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im weiteren 
Verfahren erfolgt eine detailliertere Auseinandersetzung mit 
dem Standort und möglichen Alternativen. Werden die Un-
terlagen nach der vorangegangenen Prüfung angepasst, 
kann dies ggf. zu einer erneuten Beteiligung der Behörden 
und Träger öffentlicher Belange sowie ggf. der Öffentlichkeit 
führen. 

zur Kenntnis 
nehmen / be-
rücksichtigen 
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vermutlich nach kurzer Zeit wieder zu klein für die wachsen-
den Aufgaben der Kreisverwaltung sein wird. 
Durch den Umzug in das Kreissparkassengebäude müsste 
man lediglich energetisch sanieren und sich mit dem Investor 
einigen, der möglicherweise mit einem Tauschhandel und 
der Realisierung eines Wohnkomplexes an der Wasser-
straße glücklicher wäre als mit einer brachliegenden Immo-
bilie, die durch den Leerstand zurzeit immense Kosten (allein 
durch Heizen) verursacht. 
Zusätzlich wiegen die hohen CO2 Emissionen schwer, die 
durch Abbruch des Bürogebäudes (Kreissparkasse) und 
durch einen Neubau entstehen, und sind in heutiger Zeit als 
nicht mehr vertretbar abzulehnen, will man die Klimaziele er-
reichen, zu denen sich der Kreis mit seinem Klimaschutzkon-
zept bekennt. Man sollte kein Bürogebäude mehr abbrechen, 
wenn man gleichzeitig plant, an anderer (vergleichbarer) 
Stelle ein neues zu errichten. Auch die Baubranche sollte ihr 
Bewusstsein für CO2-Emissionen schärfen. Im Oktober 2021 
schrieb Landrat Dr. Mager im Vorwort zum Klimaschutzkon-
zept des Kreises: 
Die durch den Klimawandel bzw. durch den immer stärker 
werdenden Anstieg von Treibhausgasen in der Atmosphäre 
bedingte Erderwärmung lässt sich nur begrenzen, wenn der 
Ausstoß dieser klimarelevanten Gase gesenkt wird. (…) Ge-
meinsam mit den kreisangehörigen Städten, Ämtern und Ge-
meinden werden wir die Herausforderungen des Klimawan-
dels angehen: Bei sich überschneidenden Themen wollen 
wir durch eine gezielte Zusammenarbeit die Umsetzung von 
Maßnahmen zügig voranbringen. 
Darüber hinaus haben wir auf Kreisebene durch die Zusam-
menarbeit mit Akteuren des kommunalen Klimaschutzes die 
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Chance, Synergieeffekte auf- und auszubauen sowie Multi-
plikatoreneffekte im Kreis Herzogtum Lauenburg anzusto-
ßen. 
Lassen Sie uns gemeinsam aufbrechen, um unseren 
Beitrag zum Pariser Klimaabkommen zu leisten. 
Angesichts der jetzt schon befürchteten Kostensteige-
rung von mindestens 15 Millionen (LN online) für den ge-
planten Erweiterungsbau des Kreishauses erscheint es 
sowohl ökonomisch als auch mit Blick auf den Klima-
wandel sinnvoll, im Sinne der Nachhaltigkeit umzupla-
nen. Man hätte jetzt eine sehr gute Möglichkeit einer 
Kurskorrektur, die man im Sinne der Nachhaltigkeit als Kreis-
stadt unbedingt nutzen sollte. Der BUND erinnert daran, 
dass es sich schon einmal als segensreich erwiesen hat, fle-
xibel auf sich ändernde Umstände zu reagieren, nämlich als 
es um den Abriss und den Wiederaufbau der Jugendher-
berge ging. Nur die Bebauung des ursprünglichen Standor-
tes mit Wohnungen hat seinerzeit den Erhalt der JH in Rat-
zeburg ermöglicht. 
Eine zugegeben etwas andere, aber ebenfalls kreative Lö-
sung bietet sich jetzt auch, da der Investor seine ursprüngli-
chen Pläne nicht realisiert. Die in der Kreisstadt Ratzeburg 
vorhandenen Behörden leiden beständig unter Platzmangel 
und haben schon viele Versuche unternommen, an Büroflä-
chen zu kommen (Finanzamt, Stadt Ratzeburg, Amt Lauen-
burgische Seen, Kreis). Vielleicht ließen sich auch Bedarfe 
der o.g. Behörden (u.a.) ermitteln und dort am Markt sinnvoll 
befriedigen, ganz im Sinne des Landrats, Synergien zu su-
chen und umzusetzen. Schließlich suchen Arztpraxen, Kanz-
leien und andere Einrichtungen auch immer wieder Flächen. 
Zu häufig werden auf der Insel Wohnungen für diese Zwecke 
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umgebaut und stehen dann dauerhaft nicht mehr für Wohn-
zwecke zur Verfügung. 
Der BUND regt also an, sich das Kreissparkassengebäude 
unter dem Gesichtspunkt der Nachnutzung anzusehen. So-
gar die aufwändig zu erstellenden zusätzlichen Parkplätze 
wären in der Tiefgarage bereits vorhanden. Da es immer 
auch um Steuergelder geht, die verplant werden, weist der 
BUND unter dem Gesichtspunkt der möglichen Kostener-
sparnis auf die Alternative der energetischen Sanierung und 
Nachnutzung hin und bittet die Entscheidungsträger*innen, 
den Entscheidungsprozess noch einmal unter den veränder-
ten Bedingungen (brachliegendes Kreissparkassengelände) 
zu überdenken. 
Genauso wichtig für die Stadt wie die Finanzen ist auf lange 
Sicht aber auch das Stadtbild, denn es wäre ein enormer 
Vorteil, wenn das Stadtzentrum belebt bliebe und sich nicht 
zu einem Schandfleck entwickelte. Sollte ein Tauschhandel 
mit dem Kreissparkassengebäude nicht möglich sein, könnte 
man immer noch versuchen, das Alte Postamt, das noch 
dichter am Plangebiet liegt, wieder mit neuem Verwaltungs-
leben zu füllen und als alternativen Standort zu prüfen. Alle 
Bemühungen um Umnutzung eines bestehenden Verwal-
tungsgebäudes sind einem Neubau vorzuziehen. 

In ihrer Gesamtheit haben die Baumaßnahmen nachteilige 
Folgen für die für eine Stadt bemerkenswert hohe dort ja-
gende Fledermauspopulation. Ihre Habitate werden beein-
trächtigt. Die Ausgleichsmaßnahmen müssen sehr sorgfältig 
fest- und umgesetzt werden, wie vom Gutachter vorgeschla-
gen, um den Bestand nicht nachhaltig zu schädigen. Eine bi-
ologische Baubegleitung für alle Baumaßnahmen sollte er-
folgen und auch ein Monitoring für alle vier Bauvorhaben 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die 
Sicherung der Ausgleichsmaßnahmen erfolgt ggf. über 
gesonderte Vereinbarungen. Zudem wird klargestellt, dass 
der vorliegende Bebauungsplan lediglich Regelungen für 
den vorliegenden Geltungsbereich treffen kann. 

zur Kenntnis 
nehmen 
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muss im Nachhinein festgesetzt werden, damit die Maßnah-
men auch verbindlich umgesetzt werden. 
Ratzeburg trägt eine große Verantwortung für seinen reichen 
Naturschatz, auch dies ist gemeint in der Erhaltungssatzung 
von 1989, wenn von städtebaulicher Eigenart die Rede ist. 
Diese Eigenart ist für nachwachsende Generationen zu er-
halten. 

Der BUND bittet um die Mitteilung der Abwägungsergeb-
nisse. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

  

 
  


